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Zukunftsperspektiven
des Kanzleipersonals aus
Arbeitgebersicht
Mehrheit: Technischer Fortschrift reduziert
Bedarf nach nicht-juristischem Personal
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die allgemein beklagten Schwierigkeiten bei der Gewinnung
von Kanzleipersonal haben das Soldan Institut zu einer breit
angelegten Studie veranlasst, an deren Konzeption sich Deut-
scher Anwaltverein (DAV), Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK), der Reno-Bundesverband und die Dienstleistungs-
gewerkschaft Verdi beteiligt haben. Dieser Beitrag berichtet
über ein Detail, das im Rahmen der Studie abgeklärt wurde
– die Einschätzung der zukünftigen Bedeutung von Kanzlei-
personal durch die anwaltlichen Arbeitgeber.

I. Einleitung

Die häufig von Rechtsanwälten konstatierte Erfahrung, dass
das Recruitment von Kanzleipersonal im Allgemeinen und
von ReNo-Personal im Besonderen zunehmend schwieriger
geworden ist, lässt sich auf der Basis der „Mitarbeiter“-Studie
des Soldan Instituts1 empirisch fundieren: Zwei Drittel der im
Rahmen der Studie befragten Rechtsanwälte2, deren Kanzleien
nicht-juristisches Personal beschäftigen, berichten von Schwie-
rigkeiten ihrer Kanzlei, geeignetes Personal zu rekrutieren. Mit
57 Prozent gehen fast ebenso viele davon aus, dass Rechts-
anwaltskanzleien im Wettbewerb mit alternativen Arbeit-
gebern bei der Gewinnung von Mitarbeitern benachteiligt sind.

Angesichts dieser Probleme ist eine reizvolle Frage jene
nach den Zukunftsperspektiven von Kanzleipersonal in Zei-
ten fortschreitender Digitalisierung und Technisierung auch
im Dienstleistungssektor. Eine entsprechende Klärung kann
aufzeigen, ob aus Sicht der Arbeitgeber der Personalbedarf
in Anwaltskanzleien tendenziell sinken wird, so dass mögli-

cherweise die Krise der Personalgewinnung durch geringeren
Bedarf abgeschwächt wird – aber auch, ob eine Berufstätigkeit
im Berufsfeld ReNoPat für den beruflichen Nachwuchs noch
hinreichend Zukunftsperspektiven bietet.

II. Gesamtbetrachtung

Entsprechend zu den Perspektiven nicht-juristischen Per-
sonals in Anwaltskanzleien befragt, äußert mit 53 Prozent
mehr als die Hälfte der Rechtsanwälte, dass der technische
Fortschritt nach ihrer Einschätzung den Bedarf an nicht-juris-
tischem Personal reduziert habe. 45 Prozent der Befragten
sind der Meinung, der Bedarf an nicht-juristischem Personal
sei geringer geworden, weil Rechtsanwälte heute viele Arbei-
ten selbst erledigen, für die in der Vergangenheit nicht-an-
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sches Personal beschäftigen)
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Abb. 2: Bewertung der Aussage „Weil Rechtsanwälte heute viele Arbeiten selbst erledi-
gen, ist der Bedarf an nicht-juristischem Personal geringer geworden“ nach Art der be-
schäftigten Mitarbeiter (nur Rechtsanwälte, die nicht-juristisches Personal beschäftigen)
statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

1 Die Ergebnisse der Studie sind in drei Monografien veröffentlicht worden: Kilian, Personal

in Anwaltskanzleien: Eine empirische Studie zu nicht-juristischen Mitarbeitern in deut-

schen Rechtsanwaltskanzleien, Bonn 2018; Kilian/Heckmann, Rechtsanwälte und ihre

Mitarbeiter: Eine arbeitspsychologische Studie zur Zusammenarbeit in Anwaltskanzleien,

Bonn 2017 sowie Kilian, Berufsbildung in Anwaltskanzleien: Ausbildung, Weiterbildung

und Fortbildung nicht-juristischen Personals in deutschen Rechtsanwaltskanzleien, Bonn

2018. Die hier referierten Ergebnisse finden sich im erstgenannten Werk.

2 Im Rahmen der Studie wurden 2016 neben 3.193 nicht-anwaltlichen Mitarbeitern in An-

waltskanzleien 773 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte befragt. Näher zur Methodik

Kilian, Personal, aaO (Fn. 1), S. 19 f.



waltliches Personal eingesetzt worden ist.3 Welche Arbeiten
dies sind, wurde nicht weitergehend abgefragt, allerdings ist
naheliegend, dass Rechtsanwälte hierbei insbesondere an die
Anfertigung von Schriftsätzen denken, die mittlerweile über
Spracherkennungsprogramme unmittelbar möglich ist, an
die Aktenverwaltung, die beim Führen elektronischer Akten
weniger aufwändig geworden ist, an den Briefpostversand,
der sich beim Einsatz von E-Mails reduziert, oder an die Un-
terstützung bei juristischen Recherchen, die nun dank Daten-
banken am anwaltlichen Arbeitsplatz möglich sind.4

32 Prozent der befragten Rechtsanwälte gehen davon aus,
dass die Einführung und weitere Verbreitung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs mit Gerichten und unter Rechts-
anwälten den Bedarf an nicht-anwaltlichem Personal künftig
verringern wird. 23 Prozent nehmen an, dass „non-legal out-
sourcing“, das heißt die Beauftragung externer Dienstleister
mit nicht-juristischen Dienstleistungen, zu einer Verringe-
rung des Bedarfs an Kanzleipersonal führt.5

III. Differenzierende Betrachtung

Die Einschätzung der Zukunftsperspektiven des nicht-juristi-
schen Personals hängt insbesondere davon ab, ob die befrag-
ten Rechtsanwälte ReNo-Fachpersonal beschäftigen oder
nicht. Rechtsanwälte, in deren Kanzlei (auch) ReNo-Fachper-
sonal – also Rechtsanwaltsfachangestellte und/oder Rechts-
fachwirte – angestellt ist6, vermuten seltener als Kollegen aus
Kanzleien ohne ReNo-Fachpersonal, dass der Bedarf an
nicht-juristischem Personal zurückgegangen ist, weil heut-
zutage Rechtsanwälte viele Arbeiten selbst erledigen (43 Pro-
zent beziehungsweise 46 Prozent im Vergleich zu 67 Prozent)
oder dass sich der Bedarf zukünftig wegen des elektronischen
Rechtsverkehrs verringern wird (30 Prozent im Vergleich zu

59 Prozent). Gibt es also aktuell keine Berührungspunkte
mit ReNo-Fachpersonal in einer Kanzlei, wird offensichtlich
der Nutzen, der einer Kanzlei durch die Beschäftigung ent-
sprechender Mitarbeiter entsteht, anders eingeschätzt als
wenn Erfahrung mit ReNo-Fachpersonal besteht. In letzterem
Falle herrscht überwiegend die Meinung vor, dass auch mit
Einzug des elektronischen Rechtsverkehrs ReNo-Fachper-
sonal in Kanzleien weiterhin unverändert von Bedeutung
sein wird. Diese Rechtsanwälte sehen also die Kompetenzen
von ReNo-Fachkräften nicht ausschließlich in der Anferti-
gung von Anwaltskorrespondenz (in Papierform).

Weiterhin zeigt es sich, dass männliche Rechtsanwälte die
Effekte durch den technischen Fortschritt und die veränderte
Arbeitsaufteilung in Anwaltskanzleien auf die Beschäftigung
von nicht-juristischen Mitarbeitern anders einschätzen als
Frauen. 56 Prozent der männlichen, aber nur 47 Prozent der
weiblichen Rechtsanwälte, in deren Kanzlei nicht-juristisches
Personal arbeitet, sind der Meinung, der technische Fort-
schritt habe den Bedarf an nicht-juristischem Personal redu-
ziert. Auch der Aussage „Weil Rechtsanwälte heute viele Ar-
beiten selbst erledigen, ist der Bedarf an nicht-juristischem
Personal geringer geworden“ stimmen Männer signifikant
häufiger zu als Frauen. Nahezu jeder zweite männliche
Rechtsanwalt ist dieser Meinung, aber nur 39 Prozent der
Rechtsanwältinnen. Diese geschlechtsspezifischen Unter-
schiede sind interessant, weil der Frauenanteil in der Anwalt-
schaft kontinuierlich zunehmen wird, also der Anteil der
Rechtsanwälte, die die Zukunftsperspektiven von nicht-juristi-
schem Personal günstiger bewerten, in einigen Jahren größer
sein wird als in der Gegenwart. Über die Gründe kann ohne
weitere Forschung nur gemutmaßt werden. Eine Erklärung
könnte eine größere Skepsis hinsichtlich der Auswirkungen
des „technischen Fortschritts“ in Anwaltskanzleien sein, eine
andere die sich doch recht deutlich unterscheidenden Tätig-
keitsschwerpunkte von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
ten, die zu unterschiedlichen Einschätzungen der Entbehr-
lichkeit von nicht-juristischem Personal führen könnten.
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Abb. 3: Bewertung der Aussage „Der elektronische Rechtsverkehr wird den Personal-
bedarf verringern“ nach Art der beschäftigten Mitarbeiter (nur Rechtsanwälte, die nicht-
juristisches Personal beschäftigen)
statistisch signifikanter Zusammenhang (p < 0.05)

3 Zur Arbeitsorganisation in Anwaltskanzleien, insbesondere der Erledigung von Standard-

aufgaben, Kilian, Anwaltstätigkeit der Gegenwart, 2016, S. 179 ff.

4 Zur Nutzung von Datenbanken und Internet in Anwaltskanzleien Kilian, aaO (Fn. 3),

S. 294 ff.

5 Zur Nutzung externer Dienstleister durch Anwaltskanzleien Kilian, AnwBl 2012, 798ff.;

ders., aaO (Fn. 3), S 179ff.

6 Kanzleien, die Personal beschäftigen, verzichten zu 10 Prozent auf den Einsatz von Re-

No-Fachpersonal. Typisch ist der Einsatz eines Mix von ReNo-Fachpersonal und sons-

tigem Hilfspersonal. 20 Prozent der Kanzleien, die nicht-anwaltliches Personal beschäfti-

gen, setzen ausschließlich auf Fachpersonal. Näher Kilian, Personal, aaO (Fn. 1), S. 34ff.
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